
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Zollabkommen über die vorübergehende Einfuhr von Umschließungen 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 191/1962 

Typ 

Vertrag – Multilateral 

§/Artikel/Anlage 

Art. 3 

Inkrafttretensdatum 

09.06.1962 

Index 

39/04 Zollabkommen 

Text 

Artikel 3 

Dieses Abkommen ändert nicht die Rechtsvorschriften der Vertragsparteien über die Bemessung der 
Eingangsabgaben für die in den Umschließungen enthaltenen Waren. 
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